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RICHTLINIE DES RATES

vom 17 . Februar 1975

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen

(75/ 129 /EWG)

nicht in der Person der Arbeitnehmer liegen , vor
nimmt und bei denen — nach Wahl der Mitglied
staaten — die Zahl der Entlassungen
— entweder innerhalb eines Zeitraums von 30
Tagen

1 . mindestens 10 in Betrieben mit in der Regel
mehr als 20 und weniger als 100 Arbeitneh
mern,

2 . mindestens 10 v.H. der Arbeitnehmer in Be
trieben mit in der Regel mindestens 100
und weniger als 300 Arbeitnehmern,

3 . mindestens 30 in Betrieben mit in der Regel
mindestens 300 Arbeitnehmern ,

— oder innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen
mindestens 20 , und zwar unabhängig davon,
wie viele Arbeitnehmer in der Regel in dem
betreffenden Betrieb beschäftigt sind ,

beträgt ;

b) Arbeitnehmervertreter sind die Arbeitnehmervertre
ter nach den Rechtsvorschriften oder der Praxis der
Mitgliedstaaten .

(2) Diese Richtlinie betrifft nicht

a) Massenentlassungen im Rahmen von Arbeitsverträ
gen , die für eine bestimmte Zeit oder Tätigkeit ge
schlossen werden , es sei denn, daß diese Entlassun
gen vor Ablauf oder Erfüllung dieser Verträge erfol
gen ;

b) Arbeitnehmer öffentlicher Verwaltungen oder von
Einrichtungen des öffentlichen Rechts (oder in Mit
gliedstaaten , die diesen Begriff nicht kennen , von
gleichwertigen Stellen).;

c ) Besatzungen von Seeschiffen ;
d ) Arbeitnehmer, die von der Einstellung der Tätig
keit des Betriebs betroffen sind , wenn diese Einstel
lung auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
erfolgt .

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 100 ,

auf Vorschlag der Kommission ,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer aus
gewogenen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
in der Gemeinschaft ist es wichtig, den Schutz der
Arbeitnehmer bei Massenentlassungen zu verstärken .

Trotz einer konvergierenden Entwicklung bestehen
weiterhin Unterschiede zwischen den in den Mitglied
staaten der Gemeinschaft geltenden Bestimmungen
hinsichtlich der Voraussetzungen und des Verfahrens
für Massenentlassungen sowie hinsichtlich der Maß
nahmen, die die Folgen dieser Entlassungen für die
Arbeitnehmer mildern könnten .

Diese Unterschiede können sich auf das Funktionie
ren des Gemeinsamen Marktes unmittelbar auswirken .

Die Entschließung des Rates vom 21 . Januar 1974
über ein sozialpolitisches Aktionsprogramm (3 ) sieht
eine Richtlinie über die Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen
vor.

Daher muß auf diese Angleichung auf dem Wege des
Fortschritts im Sinne des Artikels 117 des Vertrages
hingewirkt werden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

TEIL I

Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich

Artikel 1

( 1 ) Für die Durchführung dieser Richtlinie gelten
folgende Begriffsbestimmungen :
a) Massenentlassungen sind Entlassungen , die ein Ar
beitgeber aus einem oder mehreren Gründen , die

TEIL II

Konsultationsverfahren

Artikel 2

( 1 ) Beabsichtigt ein Arbeitgeber, Massenentlassun
gen vorzunehmen , so hat er die Arbeitnehmervertreter
zu konsultieren , um zu einer Einigung zu gelangen .

(') ABl . Nr. C 19 vom 12. 4 . 1973 , S. 10 .
( 2 ) ABl . Nr. C 100 vom 22. 11 . 1973 , S. 11 .
3 ABl . Nr. C 13 vom 12 . 2 . 1974, S. 1 .
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(2) Die Konsultationen erstrecken sich zumindest
auf die Möglichkeit Massenentlassungen zu vermeiden
oder einzuschränken sowie ihre Folgen zu mildern .

(3) Damit die Arbeitnehmervertreter konstruktive
Vorschläge unterbreiten können , hat der Arbeitgeber
ihnen die zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen und
in jedem Fall schriftlich die Gründe der Entlassung,
die Zahl der zu entlassenden Arbeitnehmer, die Zahl
der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer und den
Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen
werden sollen , mitzuteilen .

Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde eine
Abschrift der in Unterabsatz 1 genannten schriftli
chen Mitteilung zu übermitteln .

TEIL III

Massenentlassungsverfahren

Artikel 3

( 1 ) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde
alle beabsichtigten Massenentlassungen schriftlich an
zuzeigen .

Die Anzeige muß alle zweckdienlichen Angaben über
die beabsichtigte Massenentlassung und die in
Artikel 2 genannten Konsultationen der Arbeitneh
mervertreter enthalten , insbesondere die Gründe der
Entlassung, die Zahl der zu entlassenden Arbeitneh
mer, die Zahl der in der Regel beschäftigten Arbeit
nehmer und den Zeitraum , in dem die Entlassungen
vorgenommen werden sollen .

(2) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmervertre
tern eine Abschrift der in Absatz 1 genannten An
zeige zu übermitteln .

Die Arbeitnehmervertreter können etwaige Bemerkun
gen an die zuständige Behörde richten .

Artikel 4

( 1 ) Die der zuständigen Behörde angezeigten beab
sichtigten Massenentlassungen werden frühestens 30
Tage nach Eingang der in Artikel 3 Absatz 1 genann
ten Anzeige wirksam ; die im Falle der Einzelkündi
gung für die Kündigungsfrist geltenden Bestimmun
gen bleiben unberührt .

Die Mitgliedstaaten können der zuständigen Behörde
jedoch die Möglichkeit einräumen , die Frist des Unter
absatzes 1 zu verkürzen .

(2) Die Frist des Absatzes 1 muß von der zuständi
gen Behörde dazu benutzt werden , nach Lösungen für
die durch die beabsichtigten Massenentlassungen auf
geworfenen Probleme zu suchen .

(3 ) Soweit die ursprüngliche Frist des Absatzes 1
weniger als 60 Tage beträgt, können die Mitgliedstaa

ten der zuständigen Behörde die Möglichkeit einräu
men, die ursprüngliche Frist auf 60 Tage , vom Ein
gang der Anzeige an gerechnet, zu verlängern , wenn
die Gefahr besteht, daß die durch die beabsichtigten
Massenentlassungen aufgeworfenen Probleme inner
halb der ursprünglichen Frist nicht gelöst werden kön
nen .

Die Mitgliedstaaten können der zuständigen Behörde
weitergehende Verlängerungsmöglichkeiten einräu
men .

Die Verlängerung ist dem Arbeitgeber vor Ablauf der
ursprünglichen Frist des Absatzes 1 mitzuteilen und
zu begründen .

TEIL IV

Schlußbestimmungen

Artikel 5

Diese Richtlinie schränkt nicht die Möglichkeit der
Mitgliedstaaten ein , für die Arbeitnehmer günstigere
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften anzuwenden
oder zu erlassen .

Artikel 6

( 1 ) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Rechts - und Verwaltungsvorschriften in Kraft , um die
ser Richtlinie binnen zwei Jahren nach ihrer Bekannt
gabe nachzukommen , und unterrichten hiervon unver
züglich die Kommission .

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
mit, die sie im Anwendungsbereich dieser Richtlinie
erlassen .

Artikel 7

Innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf der in Artikel
6 genannten Frist von zwei Jahren übermitteln die
Mitgliedstaaten der Kommission alle zweckdienlichen
Angaben , damit die Kommission für den Rat einen
Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie erstel
len kann .

Artikel 8

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 17 . Februar 197.S.

Im Namen des Rates

Der Präsident

R. RYAN


